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heute möchte ich Ihr besonderes Augenmerk auf zwei Punkte richten.

Zum einen finden Sie in diesen Kammermitteilungen unsere Einladung zur Kammerversammlung
am 05.04.2017. Ich darf Sie deshalb ganz herzlich zu der Kammerversammlung einladen und um
Ihr zahlreiches Erscheinen bitten.
Die Kammerversammlung dient zu Ihrer Information über aktuelle berufsrechtliche Entwicklungen
im Land und im Bund.  Außerdem finden dieses Jahr auch wieder Neuwahlen zum Kammervor-
stand statt. Nehmen Sie also Ihr Wahlrecht auch in Anspruch.

Zum anderen veröffentlichen wir in diesen Kammermitteilungen die uns vom Oberlandesgericht
überlassene Statistik hinsichtlich der Besetzung der ausgeschriebenen Notarstellen seit 2010. Sie
finden auch eine Übersicht über die freiwerdenden Notarstellen aufgrund der Altersabgänge in den
nächsten Jahren bis 2026.
Der Statistik über die Besetzung der freigewordenen Notarstellen können Sie entnehmen, dass in

den vergangenen Jahren zahlreiche Notarstellen nicht neu besetzt werden konnten.
Dies gilt im Zuständigkeitsbereich des Oberlandesgericht Braunschweig für alle Bezirke mit Ausnahme der Amtsgerichtsbezirke Braun-
schweig, Göttingen und Wolfsburg.
Auffällig ist, dass sich in den Jahren 2015 und 2016 die Zahl der Rücknahmen von ausgeschriebenen Stellen gegenüber den Vorjahren deut-
lich erhöht hat, obwohl die Chancen für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, eine Notarstelle zu erhalten, mit jedem Jahr ansteigen.
Die Befürchtung, dass nach bestandenem Notarexamen keine Stelle ausgeschrieben wird oder aufgrund der Vielzahl von Bewerbern die
Ernennung zum Notar nicht erreicht werden kann, ist in zahlreichen Amtsgerichtsbezirken jetzt und auch für die Zukunft nicht begründet.
Beispielhaft sei auf die Situation in Salzgitter verwiesen. Dort konnte in den Jahren 2015 und 2016 keine der ausgeschriebenen vier Stel-
len besetzt werden. Auch in Wolfenbüttel und Goslar war eine Besetzung der ausgeschriebenen Stellen nicht möglich.

Wie Sie der zweiten Statistik entnehmen können, werden in den nächsten 10 Jahren mehr als 50 % der jetzt noch tätigen Notare altersbe-
dingt aus dem Amt ausscheiden müssen. Die Chancen Notar zu werden waren also nie so groß wie jetzt.
Die Notarkammer und das Oberlandesgericht Braunschweig haben sich deshalb an uns gewandt und uns gebeten, die Statistiken zu veröf-
fentlichen und für den Notarberuf zu werben.
Diesem Wunsch wollen wir gern nachkommen, denn Notar kann nur werden, wer als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugelassen ist.
Wir haben deshalb auch bereits in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt für die Notarielle Fachprüfung eine Informationsveranstaltung
in Braunschweig im Kammergebäude durchgeführt. Diese ist auf durchaus erfreuliche Resonanz gestoßen. Wir werden deshalb auch in die-
sem Jahr wieder entsprechende Veranstaltungen durchführen.  Darüber werden Sie rechtzeitig in den Kammermitteilungen und auf unserer
Web-Site informiert. Die Veranstaltungen sollen auch dazu dienen, die bisherige Praxis der Ausschreibung zu evaluieren und von Ihnen zu
erfahren, welche Hürden Sie u. U. von einer Bewerbung auf eine Notarstelle abhalten. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Michael Schlüter 
Präsident
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Rechtsprechung

BFH: rückwirkung der rechnungsberichtigung

Berichtigt der Unternehmer eine Rechnung für eine
von ihm erbrachte Leistung, wirkt dies auf den Zeit-
punkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zu-
rück, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Grundsat-
zurteil vom 20. Oktober 2016 V R 26/15 entgegen der
bisherigen Verwaltungspraxis und unter Aufgabe sei-
ner bisherigen Rechtsprechung entschieden hat. 

Die Entscheidung ist von großer Bedeutung für Unter-
nehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel den Vor-
steuerabzug aus bezogenen Leistungen in Anspruch
nehmen. Sie hatten bislang bei späteren Beanstandun-
gen selbst im Fall einer Rechnungsberichtigung Steu-
ernachzahlungen für das Jahr des ursprünglich in An-
spruch genommenen Vorsteuerabzugs zu leisten. Die
Steuernachzahlung war zudem im Rahmen der sog.
Vollverzinsung mit 6 % jährlich zu verzinsen. Beides
entfällt nunmehr.

Im Streitfall hatte die Klägerin den Vorsteuerabzug aus
Rechnungen eines Rechtsanwalts in Anspruch genom-
men, die nur auf einen nicht näher bezeichneten „Be-
ratervertrag“ Bezug nahmen. Weitere Rechnungen
hatte ihr eine Unternehmensberatung ohne weitere Er-
läuterung für „allgemeine wirtschaftliche Beratung“
und „zusätzliche betriebswirtschaftliche Beratung“ er-
teilt. Das Finanzamt versagte der Klägerin den Vor-
steuerabzug aus den in den Streitjahren 2005 bis 2007
erteilten Rechnungen. Es ging davon aus, dass die
Rechnungen keine ordnungsgemäße Leistungsbe-

schreibung enthielten. Dagegen erhob die Klägerin
Klage und legte während des Klageverfahrens im Jahr
2013 berichtigte Rechnungen vor, die die Leistungen
ordnungsgemäß beschrieben. Das Finanzgericht (FG)
wies die Klage gleichwohl ab. Nach dem Urteil des
FG ermöglichten die berichtigten Rechnungen einen
Vorsteuerabzug erst in 2013 und wirkten nicht auf die
erstmalige Rechnungserteilung in den Streitjahren zu-
rück.

Auf die Revision der Klägerin hat der BFH das Urteil
des FG aufgehoben und den Vorsteuerabzug für die
Jahre 2005 bis 2007 zugesprochen. Dies beruht maß-
geblich auf dem Urteil des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union (EuGH) in der Rechtssache Senatex vom
15. September 2016 C-518/14. Danach wirkt eine
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ur-
sprünglichen Rechnungsausstellung zurück. Der
EuGH missbilligt zudem das pauschale Entstehen von
Nachzahlungszinsen. Der BFH hat sich dem nunmehr
entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis und unter
Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung ange-
schlossen. Damit der Rechnungsberichtigung Rück-
wirkung zukommt, muss das Ausgangsdokument
allerdings über bestimmte Mindestangaben verfügen,
die im Streitfall vorlagen. Die Berichtigung kann zu-
dem bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhand-
lung vor dem FG erfolgen.

BFH, Urteil vom 20.10.2016   V R 26/15
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Aktuelles

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich zur Kammerversammlung am

Mittwoch, den 05. April 2017
um 15.00 Uhr in Braunschweig

in den Kongresssaal der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, 
Brabandtstraße 11, Eingang über die Freitreppe am Altstadtmarkt

ein.

Ich bitte Sie um zahlreiches Erscheinen. Ich wünsche allen eine gute Anreise.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten
2. Jahresbericht des Präsidenten für das Kalenderjahr 2016
3. Aussprache zum Jahresbericht
4. Kassenbericht 2016
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Wahl der Kassenprüfer und ihrer Stellvertreter für das Geschäftsjahr 2017
7. Aussprache zum Kassenbericht
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (§ 89 Abs. 2 Nr. 6 BRAO)
9. Beschlussfassung über die Erhebung, Höhe und Fälligkeit einer Sonderumlage für die Entwicklung, Einrichtung und den

Betrieb des Elektronischen Anwaltspostfachs gem. § 31a BRAO durch die BRAK (§ 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) für 2018
10. Beschlussfassung über den Haushalt 2018 und Festsetzung der Kammerbeiträge 2018 nach Höhe und Fälligkeit (§ 89

Abs. 2 Nr. 2 BRAO)
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der Schiedsordnung für den Bereich der Rechtsanwaltskammer für den Oberlan-

desgerichtsbezirk Braunschweig vom  07.03.2012
12. Beschlussfassung über die geänderte Gebührenordnung für Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten 
13. Beschlussfassung über die neue Beitragsordnung
14. Beschlussfassung über die Entschädigungsregelung für die Referendararbeitsgemeinschaftsleiter und Leiter der Exa-

mensklausuren im Bezirk der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig
15. Neuwahl für die aus dem Kammervorstand wegen Ablaufens der Amtszeit ausscheidenden Rechtsanwältin/Rechtsan-

wälte Jens Vollmer, Kurt-Rainer Gassel, Dr. Ruth Moos-Wittmund, Karl-Heinz Mügge, Dirk Svetlik, Dr. Markus Thiele, Bern-
hard Nolte, Dr. André Kupfernagel. Die Wiederwahl der ausscheidenden Kollegen ist gem. § 68 BRAO zulässig. Rechts-
anwalt Jens Vollmer steht zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

16. Verschiedenes
Erläuterungen:

zu TOP 4:
Auf den anliegenden Kassenbericht des Schatzmeisters wird hingewiesen.
zu TOP 9:
Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, für die Kosten zur Entwicklung, Einrichtung und den Betrieb des elektro-
nischen Anwaltspostfachs (beA) eine Sonderumlage in Höhe von 67,00  EUR zu beschließen, welche am 15.01.2018 fällig ist
und von allen Mitgliedern zu zahlen ist, die am 01.01.2018 als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig zugelassen waren. Dies entspricht dem Betrag, den die Bundesrechtsanwaltskammer voraussichtlich im Jah-
re 2018 von den Kammern anfordern wird. Sind die aus der Umlage erhobenen Beiträge höher, als der an die Bundes-
rechtsanwaltskammer pro Mitglied abzuführende Betrag, wird der Differenzbetrag gesondert verwahrt und im folgenden Jahr
verwendet. Sind die aus der Umlage erhobenen Beiträge niedriger als der an die Bundesrechtsanwaltskammer pro Mitglied
abzuführende Betrag, wird der Differenzberg aus dem Kammervermögen entnommen.
Zu TOP 10:
Auf den anliegenden Haushaltsvoranschlag 2018 wird hingewiesen.
Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, den Kammerbeitrag für 2018 auf 330,00 Euro festzusetzen. Er ist fällig
am 01.04.2018.
Zu TOP 11:
Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, die Schiedsordnung aufgrund der Einrichtung der Schlichtungsstelle bei
der Bundesrechtsanwaltskammer aufzuheben, dies insbesondere auch deshalb, weil die Inanspruchnahme der Schlich-
tungsstelle kostenfrei ist. 
Auf die anliegende Schiedsordnung und den Beschluss über die Aufhebung wird hingewiesen.
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zu TOP 12:
Auf den anliegenden Entwurf der neuen Gebührenordnung zu Punkt 16 wird hingewiesen.
zu TOP 13:
Auf den anliegenden Entwurf der neuen Beitragsordnung zu § 3 wird hingewiesen.
Zu TOP 14:
Auf den anliegenden Entwurf der neuen Entschädigungsregelung für die Referendararbeitsgemeinschaftsleiter wird hinge-
wiesen.

Ihr 
Michael Schlüter
-Präsident der Rechtsanwaltskammer-
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Schiedsordnung
Für den Bereich der rechtsanwaltskammer des Oberlandesgerichts Braunschweig

(beschlossen vom Vorstand der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig am 01.02.2012)
(beschlossen gemäß § 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO in der
Kammerversammlung vom 07.03.2012)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Schiedsordnung ist bei gebührenrechtlichen
Streitigkeiten anwendbar, sofern die Parteien eine
außergerichtliche  Beilegung ihrer Streitigkeit anstre-
ben und die Anwendung dieser Schiedsordnung ver-
einbaren. 
(2) Die Durchführung eines Schiedsverfahrens ist un-
zulässig, wenn die Streitigkeit bereits bei einem Ge-
richt anhängig war oder ist. 
(3) Die Durchführung eines Verfahrens nach dieser
Schiedsordnung schließt die spätere gerichtliche Gel-
tendmachung derselben Angelegenheit aus. 

§ 2
Schiedsgutachter

(1) Zum Schiedsgutachter kann jedes Kammermitglied
bestellt werden, das seit mindestens fünf Jahren als
Rechtsanwalt im Bezirk der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig zugelassen ist.
(2) Die Auswahl trifft der Vorstand der Rechtsan-
waltskammer. Die zur Mitwirkung in den Schiedsver-
fahren ausgewählten Kammermitglieder werden in
eine von der Geschäftsstelle geführten Liste aufge-
nommen. 
(3) Aus dieser Liste werden den Parteien des Schieds-
verfahrens mehrere, höchstens jedoch vier Vorschläge
zugeleitet. Zum Schiedsgutachter ist derjenige be-
stimmt, auf den sich die Parteien übereinstimmend ge-
einigt haben. Bei der übereinstimmenden Wahl mehre-
rer Kammermitglieder bestimmt die Geschäftsstelle
den Schiedsgutachter. 
(4) Die Geschäftsstelle setzt den Parteien zur Benen-
nung des Schiedsgutachters eine Frist von zwei Wo-
chen. Verlängerung und Gewährung einer Nachfrist
sind in besonderen Fällen zulässig.
(5) Lässt eine Partei die ihr gesetzte Frist verstrei-
chen, ohne die Benennung vorzunehmen, stellt die Ge-
schäftsstelle die Beendigung des Verfahrens fest. Hier-
von setzt sie die Parteien in Kenntnis.
(6) Der Schiedsgutachter  ist unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. Er kann vom Präsidenten der
Rechtsanwaltskammer abberufen werden, wenn Tatsa-

chen vorliegen, die eine unabhängige  Schiedsgutach-
tertätigkeit nicht erwarten lassen, wenn der Schieds-
gutachter  nicht nur vorübergehend an der Wahrneh-
mung seines Amtes gehindert ist oder ein anderer
wichtiger Grund vorliegt. In diesem Fall können sich
die Parteien gemäß des in Absatz 3 genannten Verfah-
rens auf einen neuen Schiedsgutachter verständigen. 

§ 3
Anzahl der Schiedsgutachter 

Bei Streitigkeiten, deren Gegenstand an Geld oder
Geldeswert den Betrag von 12.500,- Euro nicht über-
steigt, wird das Verfahren durch einen Einzelschieds-
gutachter durchgeführt. Bei Streitigkeiten mit einem
den Betrag von 12.500,- Euro übersteigenden Wert
wird das Verfahren durch einen Ausschuss von drei
Schiedsgutachtern durchgeführt. In diesem Fall be-
nennt jede Partei aus den unterbreiteten Vorschlägen
eine Person. Diese beiden einigen sich auf den Drit-
ten, der dann Vorsitzender des Ausschusses ist. Erfolgt
keine Einigung auf den Vorsitzenden, soll der Präsi-
dent der Rechtsanwaltskammer Braunschweig diesen
bestimmen.

§ 4
Geschäftsstelle

(1) Die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer ist
zugleich die Geschäftsstelle der Schiedsstelle. Über
diese wird der gesamte Schriftverkehr mit den Par-
teien während des Verfahrens geführt.
(2) Dem jeweiligen Schiedsgutachter steht die Befug-
nis zu, die  Parteien direkt zu kontaktieren und rechtli-
ches Gehör zu gewähren. 

§ 5
Schiedsverfahren

(1) Der Antrag auf Durchführung des Schiedsverfah-
rens ist unter kurzer schriftlicher Schilderung des
Sachverhalts an die Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig zu richten. 
(2) Das Schiedsverfahren setzt die vorherige Unter-
werfung der Parteien unter das Schiedsgutachten so-
wie diese Verfahrensordnung voraus. Das Schiedsgut-
achten ist für die Parteien nach Maßgabe der §§ 317
ff. BGB verbindlich. 
(3) Der Schiedsgutachter gibt beiden Beteiligten die
Gelegenheit zur schriftlichen Darstellung  der Angele-
genheit innerhalb einer nach seinem Ermessen be-
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stimmten Frist. Er kann die Beteiligten zu ergänzen-
den Erklärungen sowie  zur Vorlage von Unterlagen
auffordern. 
(4) Das Verfahren findet in der Regel schriftlich statt.
Der Schiedsgutachter kann die Beteiligten in ihm ge-
eignet erscheinender Art und Weise anhören, wenn er
der Überzeugung ist, dass hierdurch eine Einigung
gefördert werden kann. Ein Antragsrecht der Parteien
auf mündliche Verhandlung besteht nicht.
(5) Eine Beweisaufnahme wird im Rahmen des
Schiedsgutachtenverfahrens nicht durchgeführt. 

§ 6
Beendigung des Verfahrens

(1) Das Verfahren endet mit der Zustellung des
Schiedsgutachtens an die Parteien.
(2) Im Falle einer  mündlichen Verhandlung kann das
Verfahren auch mit dem Abschluss eines zustande
kommenden Vergleichs enden, von dem den Parteien
Abschriften durch die Geschäftsstelle zugesendet wer-
den.
(3) Bleibt eine Partei dem Termin ohne ausreichende
Entschuldigung fern, kann die Beendigung des Ver-
fahrens festgestellt werden, es sei denn, seine Durch-
führung sei auch ohne Erörterung mit der ausgeblie-
benen Partei möglich. 
(4) Für den Fall, dass im Sinne des § 5 dieser Schieds-
ordnung keine Stellungnahme durch eine oder beide
Parteien erfolgt, kann das Verfahren ebenfalls als be-
endet erklärt werden.

§ 7
Vollstreckung

(derzeit freibleibend)

§ 8
Vertretung

Die Parteien können sich in Schiedsverfahren durch
Rechtsanwälte vertreten lassen.

§ 9
Neutralität und Vertraulichkeit

(1) Der Schiedsgutachter ist zur Neutralität und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Er ist insbesondere nicht
befugt, Informationen, von denen er im Schiedsgut-
achterverfahren Kenntnis erhält, Dritten zu offenba-
ren. 
(2) Mit der Tätigkeit als Schiedsgutachter ist die
Übernahme der Prozessvertretung einer Partei in ei-
nem den Gegenstand des Verfahrens betreffenden
Rechtsstreit unvereinbar. 

§ 10
Kosten

(1) Für das Schiedsverfahren wird eine Pauschalge-
bühr von 200,00 € für jeden in dem Verfahren tätigen
Schiedsgutachter erhoben. Diese Gebühr ist nach dem
Zustandekommen der Vereinbarung durch den Antrag-
steller des Verfahrens an die Rechtsanwaltskammer
Braunschweig vorschussweise zu entrichten.
(2) Erfüllt ein Beteiligter die Voraussetzungen, nach
denen ihm Prozesskosten- oder Beratungshilfe zuste-
hen würde, kann die Gebühr ganz oder teilweise er-
lassen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der
Schiedsgutachter. Die Gebühr wird in diesem Fall von
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig übernom-
men, auf die auch ein eventueller Erstattungsanspruch
übergeht.
(3) In besonders umfangreichen und/oder schwierigen
Sachen mit großer Bedeutung und/oder hohem Wert
sind Schiedsgutachter berechtigt, die Durchführung
des Auftrages von der Zahlung höherer Gebühren ab-
hängig zu machen. Diese dürfen die sich aus dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ergebenden
Gebühren nicht übersteigen. 
(4) Mit dem Schiedsgutachten ergeht eine Entschei-
dung über die Auferlegung der Kosten des Verfahrens.
Eine weitergehende Kostenerstattung findet nicht
statt. Endet das Verfahren ohne Schiedsgutachten, ent-
scheidet der Schiedsgutachter über die Verpflichtung
zur Kostentragung unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Sach- und Rechtslage nach billigem Ermessen.
(5) Die Kostenentscheidung ist für die Parteien ver-
bindlich, was zugleich mit der Einigung auf das Ver-
fahren vertraglich zu vereinbaren ist.

§ 11
Inkrafttreten

Die Schiedsordnung tritt durch Veröffentlichung in der
Kammermitteilung der Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig in Kraft.

Die vorstehende Schiedsordnung für den Bereich der
Rechtsanwaltskammer des Oberlandesgerichtsbe-
zirks Braunschweig wird hiermit ausgefertigt.

Braunschweig, den 14.03.2012

Schlüter
-Präsident-
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Beschluss über die aufhebung der Schiedsordnung der
rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig

(beschlossen vorm Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Braunschweig am 14.12.2016)
(beschlossen gem. § 89 Abs. 2 BRAO in der Kammer-
versammlung vom 05.04.2017)

§ 1 
Aufhebung der Schiedsordnung

Die Schiedsordnung für den Bereich der Rechtsan-
waltskammer des Oberlandesgerichtsbezirk Braun-
schweig vom 07.03.2012 wird aufgehoben. 

§ 2
Inkrafttreten

Die Aufhebung tritt mit der Veröffentlichung in der
Kammermitteilung der Rechtsanwaltskammer Braun-
schweig in Kraft.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Braunschweig, den 

Schlüter
-Präsident-

g e b ü h r e n o r d n u n g 
für die Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten
nach § 192 abs. 1 S. 1 BraO 
geändert und neu beschlossen  durch die  Kammerversammlung am 05.04.2017 

§ 1
Die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesge-
richtsbezirk Braunschweig erhebt für folgende Amts-
handlungen gem. § 192 BRAO die nachfolgenden
Verwaltungsgebühren. Die Amtshandlung kann von
der vorherigen Zahlung der Gebühr abhängig gemacht
werden:

1. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§§  6, 12
BRAO)

EUR 200,00
2. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft  als Syndikus-

rechtsanwalt (§ 46a BRAO)
EUR 500,00 

3. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikus-
rechtsanwalt bei gleichzeitiger Beantragung der
Zulassung als Rechtsanwalt nach §§  6, 12 BRAO                                                                                                

EUR 600,00
4. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikus-

rechtsanwalt (§ 46a BRAO) bei bereits bestehen-
der Zulassung als Rechtsanwalt (§§ 6,12 BRAO)                                                                           

EUR 400,00
5. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Rechtsan-

walt (§§ 6,12 BRAO) bei bereits bestehender Zu-
lassung als Syndikusrechtsanwalt (§ 46a BRAO)                                                                                                            

EUR 100,00

6. Erstreckung der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft auf ein weiteres Anstellungsverhältnis oder
Änderung der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
als Syndikusrechtsanwalt bei Aufnahme einer
neuen oder geänderten Tätigkeit (§ 46b Abs. 2 und
3  BRAO)

EUR 400,00
7. Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft                                                            

EUR 750,00
8. Anderweitige Zulassung aus einem anderem

Kammerbezirk oder Aufnahme eines Rechtsbei-
standes

EUR 100,00
9. Entscheidungen in Angelegenheiten der Anwälte

aus anderen Staaten (§§ 206, 207 BRAO;  3 Eu-
RAG)                                                                           

EUR 200,00
10. Zulassungsrücknahme bzw. Widerruf (§ 14  mit

Ausnahme von § 14 Abs. 2 Ziff. 4,  § 59h BRAO)
EUR 100,00

11. Amtliche Vertreterbestellung (§ 53 BRAO) bzw.
Gestattung, den Beruf  trotz Tätigkeit im öffent-
lichen  Dienst selbst auszuüben (§ 47 BRAO)             

EUR 30,00                                    
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12. Verlängerung der amtlichen Vertreterbestellung,
Weiterbestellung derselben Person                                                                    

EUR 10,00
13. Anhörung in Rechtsanwalts-GmbH-Angelegen-

heiten
EUR 200,00

14. Ausstellung eines Anwaltsausweises                                                                 
EUR 30,00

15. Befreiung von der Kanzleipflicht (§§ 29 Abs. 1,
29a Abs. 2 BRAO)

EUR 30,00
16. Beantragung einer VDB-Zugangskarte                                                              

EUR 30,00

Registrierung DATEV SmartCard für Berufsträ-
ger (alternativ der DATEV mIDenty Stick für Be-
rufsträger)  kostenfrei

§ 2 
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag
notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Rechtsan-
waltskammer, im Übrigen mit der Beendigung der ge-

bührenpflichtigen Amtshandlung (§ 11 Abs. 1 Verw-
KostG analog).
(2) Bei Rücknahme des Antrags wird nur die Hälfte
der in § 1 für die Amtshandlung bestimmten Gebühr
erhoben. Überzahlungen werden innerhalb von 4 Wo-
chen nach der Rücknahme erstattet.

§ 3 
Diese Gebührenordnung tritt zum 01.04.2016 in Kraft.
Sämtliche früheren Gebührenordnungen treten gleich-
zeitig außer Kraft.

Die vorstehende Gebührenordnung der Rechtsan-
waltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk
Braunschweig wird hiermit ausgefertigt und in den
Mitteilungen der Rechtsanwaltskammer für den Ober-
landesgerichtsbezirk Braunschweig bekanntgemacht.

Braunschweig, den 05.04.2017

Schlüter
-Präsident-

B e i t r a g s o r d n u n g
(beschlossen gemäß § 89 abs. 2 nr. 2 BraO in der Kammerversammlung am 23.03.2011 05.04.2017)

Die Rechtsanwaltskammer erhebt zur Erfüllung ihrer
Aufgaben und gesetzlichen Verpflichtungen von ihren
Mitgliedern Beiträge, Umlagen, Gebühren und Ausla-
gen.

§ 1 Beitragspflicht 
1) Die Beitragspflicht besteht während der Dauer der
Zulassung und Zugehörigkeit zur    Rechtsanwalts-
kammer im Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig
unabhängig davon, in welchem Umfang das Mitglied
seinen Beruf ausübt oder Einkünfte erzielt. 

2) Der Mitgliedsbeitrag der Rechtsanwaltskammer ist
ein Jahresbeitrag; dabei bleiben nicht durch Mitglied-
schaft belegte Monate. Nicht durch Mitgliedschaft be-
legte Monate bleiben außer Ansatz.

3) Die Beitragspflicht der Kammermitglieder beginnt
mit dem 01. des Monats, der dem Monat folgt, in dem
die Zustellung/Übergabe der Zulassungsurkunde
durch die Rechtsanwaltskammer erfolgt. am ersten

Kalendertag des auf die Aushändigung der Zulas-
sungsurkunde folgenden Monats und endet mit dem
letzten Kalendertag des Monats, in dem das Kammer-
mitglied ausscheidet.

4)  Eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die ihren Sitz im
Bezirk der Rechtsanwaltskammer hat, ist als solche
beitragspflichtig. Die Beitragspflicht der Gesellschaf-
ter, Mitglieder des  Aufsichtsrats und Geschäftsführer
einer Rechtsanwaltsgesellschaft, soweit sie Mitglied
der Rechtsanwaltskammer sind, bleibt unberührt.

5) Rechtsanwaltsgesellschaft im Sinne dieser Vor-
schrift ist eine solche in der Rechtsform einer juristi-
schen Person.

§ 2 Festsetzung, Fälligkeit, Mahngebühren
1) Der Kammerbeitrag wird für das jeweils laufende
Geschäftsjahr von der Kammerversammlung jährlich
im Voraus festgesetzt. 
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2) Er ist am 31. März 01. April eines jeden Jahres in
einer Summe fällig; er ist ab Fälligkeit mit  5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Zahlt
ein Kammermitglied bei Fälligkeit den Beitrag nicht,
gerät er in Verzug, ohne dass es einer gesonderten
Mahnung bedarf. In diesem Fall ist der Kammerbei-
trag ab Fälligkeit mit 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. 

3) An Als Mahngebühr wird ein Betrag von EUR 7,00
pro Mahnung erhoben.

§ 3  Ermäßigung, Stundung
1) Ein Kammermitglied, welches den festgesetzten
Beitrag nicht oder nur teilweise zahlen kann, kann un-
ter Darlegung seiner persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse, die auf Verlangen glaubhaft zu
machen sind, einen Stundungs- oder Ermäßigungsan-
trag stellen. Der Antrag ist schriftlich und unter Vorla-
ge von Unterlagen über Umsätze und Betriebsausga-
ben der Praxis, ferner über die Höhe sonstiger Ein-
künfte sowie über den Vermögens- und Familienstand
zu begründen. Der/die Schatzmeister/in kann weitere
Angaben so wie die Vorlage weiterer sachbezüglicher
Unterlagen verlangen. Der Antrag auf Stundung oder
Ermäßigung muss bis spätestens zum 30.06. eines Bei-
tragsjahres schriftlich bei der Kammergeschäftsstelle
eingegangen sein. Der Antrag ist schriftlich spätestens
bis zum 30.06. eines Beitragsjahres oder binnen 3 Mo-
naten ab Zulassung oder Aufnahme bei der Kammer-
geschäftsstelle zu stellen.

2) Über diese Anträge entscheidet das Präsidium; es ist
berechtigt, die Entscheidungsbefugnis generell oder in

Einzelfällen jederzeit widerruflich auf den/die Schatz-
meister/in zu übertragen. Die Entscheidung hat unter
Berücksichtigung der gesamten Einkommens- und
Vermögensverhältnisse des Antragstellers, insbeson-
dere auch aller nicht anwaltlichen Einkünfte sowie et-
waiger Unterhaltsansprüche, nach billigem Ermessen
zu erfolgen.

3) Der vollständige Erlass des Kammerbeitrages ist
begrenzt auf 3 Kalenderjahre. Nach dreimaliger
Niederschlagung (36 Monate) ist der Kammerbeitrag
in voller Höhe zu leisten, es sei denn, es liegt ein Fall
außergewöhnlicher Härte vor. Ob ein solcher Fall
vorliegt, entscheidet der/die Schatzmeister/in. Die
Entscheidung ist nicht anfechtbar.

4) Nach Zahlung des Kammerbeitrages kann ein An-
trag gem. § 3 Abs. 1 nicht mehr gestellt werden. Ge-
zahlter Kammerbeitrag wird nicht erstattet.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung tritt durch Veröffentlichung in
der Kammermitteilung der Rechtsanwaltskammer
Braunschweig in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags-
ordnung vom 23.03.2011 außer Kraft.

Die vorstehende Beitragsordnung der Rechtsanwalts-
kammer Braunschweig wird hiermit ausgefertigt. 

Braunschweig, den 

Schlüter
Präsident
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entschädigungsregelung für die referendararbeitsgemeinschaftsleiter 
und leiter der examensklausuren im Kammerbezirk der
rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig
(Beschluss der Kammerversammlung vom 05. april 2017)
nachstehende Satzung wurde bekannt gemacht in den mitteilungen der rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig

Zu der gemäß AV des MJ vom 16.03.1994 – Nds.
Rpfl. 1994, S. 93 – an die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte für die Leistung von Arbeitsgemein-
schaften im juristischen Vorbereitungsdienst in der
Anwaltsstation sowie Examensklausuren zu zahlende
Vergütung gewährt die Rechtsanwaltskammer ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht einen Zuschuss, und
zwar in Abänderung des Beschlusses der Kammerver-
sammlung vom 13. März 2002

a.) für jede Unterrichtsstunde/Besprechungsstunde
(45 Minuten) in Höhe EUR 30,00. 35,00. 

b.) für die Korrektur und Bewertung einer jeden
Klausur in Höhe von EUR 18,00. 20,00.

c.) für die Ausgabe, das Einsammeln und die Be-
sprechung einer Klausuraufgabe eine Pauschale
in Höhe von EUR 75,00 90,00 (entsprechend 2
½ Unterrichtsstunden).

Diese Zuschüsse werden nur auf Antrag gezahlt. Als
Nachweis der beantragten Entschädigung gilt die an-
waltliche Versicherung.

Diese Entschädigungsregelung  tritt zum 01. August
2017 in Kraft.

Vorstehende Ausfertigung wird hiermit genehmigt.
Braunschweig, den

Schlüter
-Präsident-
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informationen für rechtsanwälte zur alternativen Streitbeilegung
– neue Hinweispflichten für rechtsanwälte – (Stand: Dezember 2016)

1. Hinweispflicht nach der ODR-Verordnung
Seit 09.01.2016 müssen Rechtsanwälte auf ihrer Ho-
mepage einen Link zur europäischen Onlinestreitbei-
legungs-Plattform vorsehen und ihre E-Mail-Adresse
angeben, wenn sie Online-Dienstverträge mit Verbrau-
chern schließen.
Erfasst werden nicht nur Online-Dienstleistungsver-
träge, die über die Internetseite des Rechtsanwaltes an-
gebahnt werden, sondern auch Dienstleistungsverträ-
ge, die „auf einem anderen elektronischen Wege“ an-
geboten werden. Von dieser Informationspflicht sind
also ausschließlich Rechtsanwälte, die Online-Dienst-
verträge i.S.d. Art. 4 Abs. 1 lit.e der ODR-Verordnung
mit Verbrauchern schließen, betroffen.
Eine Verlinkung im Impressum auf der Anwalts-Ho-
mepage dürfte ausreichend sein. Der Informationstext
könnte z.B. lauten: „Plattform der EU zur außerge-
richtlichen Online-Streitbeilegung: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Alternativ können Sie auch die Information über die
OS-Plattform in einem gesonderten Link außerhalb
des Impressums darstellen. Dann ist auch die eigene
E-Mail-Adresse anzugeben.

2. Hinweispflicht nach dem Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (VSBG)
Ab 01.02.2017 müssen Rechtsanwälte unter bestimm-
ten Umständen auf ihrer Homepage und/oder in ihren
AGBs leicht zugänglich, klar und verständlich über
die Möglichkeit der Teilnahme an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor der zuständigen Verbraucherstreit-
beilegungsstelle hinweisen.
Vor Entstehen einer Streitigkeit müssen Rechtsanwäl-
te, die am 31.12. des vorangegangenen Jahres mehr als
10 Beschäftigte hatten und eine Webseite unterhalten
und/oder AGBs verwenden, auf ihrer Webseite
und/oder in ihren ABGs darauf hinweisen, ob sie be-
reit sind, an einem Schlichtungsverfahren teilzuneh-
men oder nicht. Sofern sie dazu bereit sind, muss die
zuständige Stelle benannt werden.
Nach Entstehen einer Streitigkeit muss jeder Rechts-
anwalt den Mandanten in Textform auf die zuständige
Schlichtungsstelle hinweisen und erklären, ob er
grundsätzlich bereit ist, an einem Schlichtungsverfah-
ren teilzunehmen.
Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist für ver-
mögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Mandatsver-
hältnis bis zu einem Wert von 50.000 Euro die
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue
Grünstr. 17, 10179 Berlin, www.s-d-r.org.

neuer anwender-newsletter der BraK zum bea

Die Bundesrechtsanwaltskammer bietet aktuell einen
Anwender-Newsletter zum beA an, der die Kollegin-
nen und Kollegen bei der Bedienung des beA unter-
stützen soll. Der Newsletter bietet regelmäßig prakti-
sche Informationen zur Bedienung, zum technischen
Entwicklungsstand und zu den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Postfachs an. Es werden

dabei auch Fragen und Anregungen der beA-Nutzer
aufgegriffen, die an die Bundesrechtsanwaltskammer
herangetragen werden. 
Der Newsletter wird regelmäßig aktuell auf unserer
Website (www.rak-braunschweig.de) veröffentlicht
und kann auch direkt über die BRAK-Website
(www.brak.de) unter „newsletter“ abonniert werden. 
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mit wem kann man über das bea kommunizieren?
Rechtsanwalt Christopher Brosch, BRAK, Berlin

Berlin, 15.03.2017 (BRAK-Magazin Heft 1/2017)

Der elektronische Rechtsverkehr hat nicht erst mit der
Einführung des beA begonnen. Über die EGVP
(Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach)-
Kommunikationsinfrastruktur ist seit vielen Jahren
eine elektronische Kommunikation insbesondere zwi-
schen Rechtsanwälten, Gerichten und Behörden mög-
lich. Das beA ist Teil dieser Kommunikationsinfra-
struktur (vgl. § 20 I 1 RAVPV). Unabhängig davon,
dass der bisherige EGVP-Bürgerclient im Hinblick auf
die Einführung des beA nur noch bis zum Ende des
Jahres 2017 unter http://www.egvp.de/ heruntergela-
den werden kann – EGVP wird in Zukunft mehr noch
als in der Vergangenheit wesentliche Basis des elektro-
nischen Rechtsverkehrs sein. 
Die Sichtbarkeit – und damit die Erreichbarkeit für
Nachrichten – bestimmt sich beim EGVP technisch
gesehen anhand von Rollen. Dem beA wurde die Rol-
le „buerger_rueck“ zugewiesen. Damit können insbe-
sondere Gerichte, Behörden und Notare erreicht wer-
den. Dies gilt unabhängig davon, dass für Behörden
und Notare dem beA vergleichbare „besondere“ Post-
fächer eingerichtet werden: das besondere elektroni-
sche Behördenpostfach (beBPo; s. dazu Freiheit/Ehr-
mann, BRAK-Magazin 1/2017, 11) sowie das beson-
dere elektronische Notarpostfach (beN).
Solange die diesbezüglichen Änderungen durch das
Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs mit den Gerichten noch nicht in Kraft getreten
sind, gelten noch die alten Fassungen von § 130a ZPO
und entsprechender Vorschriften anderer Verfahrens-
ordnungen. Die Eröffnung des elektronischen Rechts-
verkehrs mit Gerichten hängt demnach von Regelun-
gen in Rechtsverordnungen des Bundes und der Län-
der ab; diese können den elektronischen Rechtsver-
kehr noch bis längstens 2020 auf einzelne Gerichte
oder Verfahrensarten beschränken. Die Empfängersu-

che im beA bildet jedoch allein die technische Er-
reichbarkeit von Gerichten ab – der Umstand, dass ein
Gericht dort auffindbar und damit adressierbar ist, be-
sagt also nicht zugleich, dass mit diesem Gericht in
dem jeweiligen Verfahren verfahrensrechtlich wirk-
sam elektronisch kommuniziert werden kann (vgl.
auch Brosch, BRAK-Magazin 4/2016, 16). 
Mittelfristig wird über das beA auch eine Kommuni-
kation mit sog. EGVP-Bürgerpostfächern möglich
sein. Ein Bürgerpostfach kann von jedermann einge-
richtet werden, nach Abkündigung des EGVP-Bürger-
clients mit Hilfe eines „EGVP-Drittprodukts“. Auf
diesem Weg ist eine Kommunikation etwa mit Man-
danten möglich, die wie sämtliche EGVP-Kommuni-
kation Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist.
Warum bekommt die Anwalts-GmbH kein beA? Die-
se Frage stellen sich derzeit (nicht nur) viele Rechts-
anwaltskapitalgesellschaften – und in der Tat: Vieles
spricht dafür, ihnen ein beA einzurichten. Immerhin
sind sie Mitglieder der Rechtsanwaltskammern und
selbst postulationsfähig. Allerdings sieht § 31a I 1
BRAO vor, dass ein beA für „jedes im Gesamtver-
zeichnis eingetragene Mitglied einer Rechtsanwalts-
kammer“ eingerichtet wird, und im Gesamtverzeich-
nis werden Anwalts-GmbHs derzeit nicht eingetragen
(§ 59m II BRAO verweist nicht auf §§ 31, 31a
BRAO). Die BRAK hat dies moniert und den Gesetz-
geber dringend aufgefordert, beA-Postfächer für An-
waltsgesellschaften zu ermöglichen (vgl. Stn.
16/2016). Sie setzt sich auch weiterhin politisch dafür
ein. 

Aktuelle Infos rund um das beA gibt es jede Woche im
beA-Newsletter! 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/bea-
newsletter/
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Herzliche Bitte um teilnahme an aktueller umfrage zum thema
„internationale Kooperationen bei rechtsanwälten“

Das Institut für Freie Berufe Nürnberg führt aktuell im
Auftrag der Selbsthilfe der Rechtsanwälte e.V. eine
bundesweite Online-Befragung zum Thema „Interna-
tionale Kooperationen bei Rechtsanwälten“ durch. Die
praktische Bedeutung dieser Thematik ergibt sich aus
veränderten Marktbedingungen für anwaltliche
Dienstleistungen. Diese sind u.a.  durch immer stärke-
re Verflechtungen im internationalen Bereich und
deutlich gewandelte Kundenerwartungen hinsichtlich
des Kanzleiportfolios gekennzeichnet. 
Von dem Projekt werden vor allem Erkenntnisse zur
Verbreitung und zu spezifischen Merkmalen interna-
tionaler Zusammenarbeit in deutschen Anwaltskanz-
leien erwartet. Zudem werden die Anwälte gebeten
einzuschätzen, ob sie die gegenwärtigen Rahmenbe-
dingungen für internationale Kooperationen für aus-
reichend erachten oder Erweiterungen befürworten
würden.

Für das Gelingen der Studie wird Ihre Unterstützung
benötigt! Je mehr Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte an der Befragung teilnehmen, desto aussage-
kräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse. Nur so
können vorhandene Strukturen erkannt und Entwick-
lungen beschrieben werden.
Die Beantwortung der Fragen wird etwa zehn Minuten
in Anspruch nehmen. Wir möchten Sie höflich bitten,
sich an dieser Befragung zu beteiligen. Sollten Sie
Fragen zur Studie haben, zögern Sie bitte nicht, sich
an das Institut für Freie Berufe Nürnberg, Frau Anja
Gruhl, E-Mail: anja.gruhl@ifb.uni-erlangen.de, zu
wenden.

Link zur Studie: https://ww3.unipark.de/uc/int_koope-
ration/
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Mitteilungen

abschlussprüfungstermine der rechtsanwaltsfachangestellten und
rechtsanwalts- und notarfachangestellten Sommer 2017

Der schriftliche Teil der Abschlussprüfung Sommer 2017 findet statt am:

Braunschweig:

Dienstag, 02.05.2017
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Donnerstag, 04.05.2017
Zivilprozessrecht 
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Göttingen:

Donnerstag, 04.05.2017
Zivilprozessrecht 
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Freitag, 05.05.2017
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Wolfsburg:

Donnerstag, 04.05.2017
Zivilprozessrecht 
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Donnerstag, 11.05.2017
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Goslar:

Donnerstag, 04.05.2017
Zivilprozessrecht 
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Mittwoch, 10.05.2017
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Northeim:

Donnerstag,  04.05.2017
Zivilprozessrecht 
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Dienstag, 09.05.2017
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Die Termine für die mündliche Prüfung stehen noch
nicht fest.



KammermitteilungKammermitteilung

19Rechtsanwaltskammer März 2017

ausbildungsmesse im Juni 2017 in Braunschweig

Die RAK Braunschweig möchte Sie auf folgende Aus-
bildungsmesse für den Ausbildungsberuf der RA /
RENO-Fachangestellten im Juni 2017 hinweisen:

Ausbildungsmesse vocatium am Mittwoch, den
07.06.2017 und am Donnerstag, den 08.06.2017 je-
weils von 8:30 Uhr bis 14.45 Uhr in der Stadthalle
Braunschweig.

Die RAK Braunschweig wird auch dieses Jahr wieder
vor Ort mit ihrem Messestand vertreten sein und für
den Ausbildungsberuf der RA/RENO-Fachangestell-
ten werben.
Falls Ihre Kanzlei eine/n Auszubildende/n sucht, kön-
nen Sie uns ein Stellenangebot für einen Ausbildungs-
platz zuleiten. Die Stellenangebote werden auf

Wunsch auf unserem Messestand ausgelegt.
Falls Sie Interesse haben, eine Ausbildungsstelle bzw.
einen Praktikumsplatz für Schüler/innen in Ihrer
Kanzlei anzubieten, können Sie uns gerne eine E-Mail
mit Ihrem Angebot an 
abaese@rak-braunschweig.de senden.
Wir wären auch für Unterstützung von Kollegen/innen
oder Auszubildenden am Messestand dankbar, die ggf.
stundenweise den Interessierten Rede und Antwort
stehen könnten. Im Falle Ihrer Bereitschaft setzen Sie
sich bitte ebenfalls mit Frau Bäse (Tel. 0531/12335-
12) in Verbindung. 

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin

neue Vorsitzende des anwaltsgerichts Braunschweig

Nach mehr als 10 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für
das Anwaltsgericht Braunschweig, zuletzt seit dem
01.09.2012 als Vorsitzender, ist Herr Rechtsanwalt
und Notar Dr. Matthias Reichart aus Göttingen, auf
seinen Wunsch zum Jahresende 2016 aus dem An-
waltsgericht ausgeschieden. 
Zur neuen Vorsitzenden ist mit Wirkung zum
15.02.2017 Frau Rechtsanwältin Eliane Krüger aus
Göttingen bestellt worden. Mit dem Wechsel des/der
Vorsitzenden des Braunschweiger Anwaltsgerichts,
welches nach wie vor seinen Sitz bei der Rechtsan-
waltskammer Braunschweig hat, hat sich auch die

Kontaktadresse der Geschäftsstelle geändert. Diese
lautet jetzt wie folgt:

Bahnhofsallee 6
37081 Göttingen
Tel.:  0551 54 74 9 - 0
Fax:  0551 54 74 9 - 49 

Selbstverständlich können auch weiterhin alle Einga-
ben und Klagen in Braunschweig bei der Rechtsan-
waltskammer fristwahrend eingereicht werden.

niedersächsische Fachgerichte wünschen die nutzung des bea!

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
kann nach einigen Verzögerungen seit dem 28.11.2016
genutzt werden. Bis zur verpflichtenden Nutzung ab
dem 01.01.2018 sieht § 31 der Rechtsanwaltsverzeich-
nis – und Postfachverordnung (RAVPV) vor, dass der
Postfachinhaber Zustellungen und den Zugang von
Mitteilungen über das besondere elektronische Anwalt-
spostfach nur dann zur Kenntnis nehmen und gegen
sich gelten lassen muss, wenn er zuvor seine Bereit-
schaft zu deren Empfang über das Postfach erklärt hat. 
Alle niedersächsischen Fachgerichte nehmen bereits
vollständig am elektronischen Rechtsverkehr teil. Die
Niedersächsischen Fachgerichtspräsidenten hatten be-
reits in einem Schreiben aus August/September 2016
die Hoffnung geäußert, das sich möglichst viele Rechts-

anwälte am elektronischen Rechtsverkehr beteiligen,
sobald das beA in Betrieb ist. Wir hatten Ihnen das
Schreiben bereits per Mail weitergeleitet. 
Durch eine Mitteilung gegenüber einem dieser Gerich-
te kann die Bereitschaft erklärt werden, mit allen
Niedersächsischen Fachgerichten mittels des beA zu
korrespondieren. Die Bereitschaft kann formlos über
das beA erklärt werden und wird dann in allen Nieder-
sächsischen Fachgerichten gespeichert. 
Das Schreiben der Niedersächsischen Fachgerichtsprä-
sidenten ist im Anschluss abgedruckt.
Gem. § 31 Satz 3 RAVPV gilt die Erstanmeldung am
Postfach und der Versand nicht berufsbezogener Mittei-
lungen noch nicht als Erklärung der Empfangsbereit-
schaft.
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mitgliederstatistik zum 01.11.2016

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

mit BRAK-Nr. 519/2016 hat die BRAK um Übermittlung Ihrer Mitgliederzahlen unterteilt nach den seit dem
01.01.2016 geltenden Zulassungsarten gebeten. Hintergrund war neben der Ermittlung der entsprechenden statis-
tischen Daten auch die Frage der Machbarkeit der Rückmeldungen nach dem aktualisierten Rückmeldebogen. Da
nicht alle Kammern zum jetzigen Zeitpunkt die Meldung zu den weiblichen Zulassungen abgeben konnten, ist
dieser Teil aus der Auswertung herausgenommen und wird für die Meldungen der Zahlen zur Großen Mitglie-
derstatistik im nächsten Jahr wieder aufgenommen.

Insgesamt weist die Statistik einen Mitgliederzuwachs von 1,35 % im Vergleich zum 01.01.2016 aus. Die Zahl
der Rechtsanwälte zum 01.01.2016 zeigt, dass von den zum 01.01.2016 zugelassenen Rechtsanwälten nunmehr
über 5.500 auch die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt, somit die jetzige Doppelzulassung, beantragt und über
1.500 diese Doppelzulassung im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 01.11.2016 neu beantragt haben. 697 Personen ha-
ben die Einzelzulassung als Syndikusrechtsanwalt erhalten.

Da die Zulassungsverfahren erst seit
dem 01.01.2016 möglich sind ist da-
von auszugehen, dass der Mitglieder-
zuwachs zum 01.01.2017 im Vergleich
zum Vorjahr um die 1,5 % liegen wird.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin Julia von Seltmann
Geschäftsführerin
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Übersicht über die frei werdenden notarstellen (Stand: 20.02.2017)

Jahr Landgerichtsbezirk Amtsgericht Anzahl Stellen Anzahl Bewerber

2010 Braunschweig Braunschweig 1 6

Goslar 1 3

Salzgitter 1 1

Summen 3 10

2011 Braunschweig Braunschweig 3 6

Salzgitter 2 Rücknahme

Summen 5 6

2012 Braunschweig Braunschweig 2 4

Salzgitter 3 Rücknahme

Seesen 1 Rücknahme

Wolfenbüttel 1 1

Wolfsburg 1 1

Summen 8 6

ausgeschriebene notarstellen und Besetzungen im Bezirk
des Oberlandesgerichts Braunschweig ab 2010
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Jahr Landgerichtsbezirk Amtsgericht Anzahl Stellen Anzahl Bewerber

2013 Braunschweig Braunschweig 3 6

Salzgitter 3 Rücknahme

Seesen 1 1

Wolfsburg 1 Rücknahme

Göttingen Duderstadt 1 1

Göttingen 2 4

Hann.Münden 1 1

Herzberg 1 1

Summen 13 14

2014 Braunschweig Braunschweig 3 4

Goslar 1 1

Helmstedt 1 1

Salzgitter 3 1, 2 Rücknahmen

Wolfenbüttel 1 1

Wolfsburg 1 2

Göttingen Duderstadt 1 Rücknahme

Göttingen 2 4

Herzberg 1 -

Summen 14 14

2015 Braunschweig Braunschweig 4 6

Goslar 1 Rücknahme

Helmstedt 2 Rücknahme

Salzgitter 4 Rücknahme

Seesen 1 1

Wolfenbüttel 1 Rücknahme

Wolfsburg 2 2

Göttingen Duderstadt 1 Rücknahme

Einbeck 3 2 3 2, 1 Rückn.

Göttingen 2 5

Herzberg 1 Rücknahme

Northeim 1 3

Osterode 1 1

Summen 23 20
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Jahr Landgerichtsbezirk Amtsgericht Anzahl Stellen Anzahl Bewerber

für 2016 nur Angabe
der Rücknahmen

2016 Braunschweig Braunschweig 5

Bad Gandersh.

Clausthal-Z.

Goslar 1 1 Rücknahme

Helmstedt 3 2 Rücknahmen

Salzgitter 4 4 Rücknahmen

Seesen

Wolfenbüttel 1 1 Rücknahme

Wolfsburg 1

Göttingen Duderstadt 1 1 Rücknahme

Einbeck 1 1 Rücknahme

Göttingen 5

Hann.Münden

Herzberg 1

Northeim

Osterode

Summen 23 10 Rücknahmen

Wechsel im Vorstand und Präsidium
der Hülfskasse Deutscher rechtsanwälte

Aus Altersgründen verabschiedete sich
der Vertreter der Kammer Braun-
schweig, Herr Rechtsanwalt und Notar
a. D. Dr. Gerd-Wilhelm Schultze (Ein-
beck), zum 5. November 2016 von sei-
nen Posten im Vorstand und Präsidium
der Hülfskasse in Hamburg. 

Für seine langjährige aktive Mitarbeit
und vielen Anregungen in 14 Jahren,
davon 9 Jahre als Vizepräsident, dankt

die Hülfskasse Herrn Dr. Schultze sehr
herzlich und wünscht ihm für die Zu-
kunft alles Beste. 

Die Hülfskasse freut sich, als Nachfol-
ger im Vorstand Herrn Rechtsanwalt Dr.
Peter Beer, Schatzmeister der Rechtsan-
waltskammer Braunschweig, begrüßen
zu dürfen. Herr Dr. Beer wird ebenfalls
die Nachfolge als Vizepräsident der
Hülfskasse antreten.

v. li. RA Dr. Schultze, RA Dr. Beer
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ein Jahr Syndikusrechtsanwalt: Positive Bilanz

Am 26. und 27.1.2017 fand in Berlin der Unterneh-
mensjuristenkongress 2017 statt, an dem Vertreter des
Bundes der Unternehmensjuristen (BUJ), Präsidenten
und Präsidentinnen der Rechtsanwaltskammern sowie
zahlreiche Syndikusrechtsanwälte und -rechtsanwältin-
nen teilnahmen.
Die Podiumsteilnehmer waren sich einig: Das Fazit
fällt überaus positiv aus. Alle Rechtsanwaltskammern
seien gut vorbereitet, Anträge auf Zulassung als Syndi-
kusrechtsanwalt/Syndikusrechtsanwältin würden zügig
abgearbeitet. Besonders lobende Worte fand Rechtsan-

wältin Ebner von Eschenbach über die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den Rechtsanwaltskammern. Nach
Ende der Diskussion äußerte sie gegenüber der BRAK-
Geschäftsführung: "Es freut mich außerordentlich, dass
wir heute miterleben durften, wie eine einheitliche und
ungespaltene Anwaltschaft gelebt wird. Ein Vorbild für
die gesamte Anwaltschaft. Wir sind auf einem guten
Weg. Die Zusammenarbeit mit den Kammern verbes-
sert sich stetig und in den meisten Kammern läuft es be-
stens."

Syndikusrechtsanwälte im Bezirk
der rechtsanwaltskammer Braunschweig
Nach gut einem Jahr stellt sich die Situation bei der
Rechtsanwaltskammer Braunschweig wie folgt dar:

Es sind bis zum 14.02.2017 insgesamt 146 Anträge auf
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt/Syndikusrechtsan-
wältin (im Folgenden gelten die Begriffe Syndikus-
rechtsanwalt und Kollege für beide Geschlechter)  ge-
stellt worden. Davon waren 119 Kollegen bereits als
Rechtsanwalt  gem. § 4 BRAO zugelassen, 24 Personen
haben einen Antrag auf Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt gestellt, ohne eine weitere Rechtsanwaltszulas-
sung zu haben, 3 Kollegen haben gleichzeitig die Zu-
lassung als Syndikusrechtsanwalt und Rechtsanwalt
gem. § 4 BRAO beantragt. 

Bisher sind davon 109 Kollegen als Syndikusrechtsan-
walt rechtskräftig zugelassen, 90 davon neben ihrer Zu-
lassung gem. § 4 BRAO, 17 Kollegen nur als Syndi-
kusrechtsanwalt und 2 mit Doppelzulassung. 

Im gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsverfahren
hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in 118
Fällen keine Bedenken gegen die Zulassung erhoben
oder die zunächst erhobenen Bedenken konnten durch

Nachbesserung ausgeräumt werden.  In 9 Verfahren  hat
die DRV der beabsichtigten Zulassung nicht zuge-
stimmt.  In 6 Fällen davon haben wir die Kollegen zu-
gelassen.  Gegen 2 Zulassungsbescheide davon hat die
DRV Klage beim AGH Niedersachsen erhoben.  Die
Verfahren laufen noch. 

In einem Fall hat die DRV der Zulassung zugestimmt
und nach erfolgter Zulassung Klage erhoben, weil das
Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich beendet worden
war. 

2 Anträge wurden abgelehnt. Dagegen wurden keine
Klagen erhoben. 
Ein Antrag wurde zurückgenommen. 

Alle anderen Verfahren sind noch in der Bearbeitung,
im Anhörungsverfahren oder noch nicht rechtskräftig. 
Die Liste der im hiesigen Bezirk zugelassenen Syndi-
kusrechtsanwälte finden Sie auf unserer Web-Site unter
www.rechtsanwaltskammer-braunschweig.de.

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin
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Bundesrat will teilzeit-referendariat ermöglichen

Um Rechtsreferendarinnen und -referendaren zu er-
möglichen, den Vorbereitungsdienst auch in Teilzeit zu
absolvieren, hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf
vorgelegt. Anders als in der Lehrerausbildung ist eine
Teilzeitregelung für die juristische Ausbildung derzeit
nicht vorgesehen. Dies führe dazu, dass aufgrund fami-
liärer Betreuungsaufgaben der Vorbereitungsdienst von
Betroffenen entweder verzögert oder gar nicht aufge-
nommen wird. Daher schlägt der Bundesrat eine Ände-
rung des Richtergesetzes vor, die es den Ländern erlau-
ben soll, die vorgeschriebenen Bestandteile des Vorbe-
reitungsdienstes über einen längeren Zeitraum als zwei

Jahre zu strecken.
Ausweislich ihrer Stellungnahme unterstützt die
Bundesregierung dieses Ziel grundsätzlich. Sie lehnt
aber den vorgeschlagenen Weg über eine Länderöff-
nungsklausel ab, weil dadurch die Einheitlichkeit der
Prüfungsanforderungen gefährdet werde und will daher
einen eigenen Formulierungsvorschlag einbringen. Der
Gesetzentwurf wurde dem Bundestag zugeleitet; das
weitere Verfahren bleibt abzuwarten.
Den Gesetzentwurf finden Sie auf unserer Homepage
unter „Aktuelles“.

teilzeit auch in der anwaltschaft beliebt

Immer mehr Erwerbstätige arbeiten in Deutschland in
Teilzeit. Das trifft auch auf die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte zu, wenn auch in einem geringeren
Umfang im Vergleich zu anderen Beschäftigten. Wäh-
rend 28 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung we-
niger als 40 Stunden die Woche arbeiten, sind es in der
Anwaltschaft nur 23 Prozent. Das geht aus einer Stu-
die des Soldan Instituts zur „Anwaltstätigkeit der
Gegenwart“ hervor.

Auch in der Anwaltschaft ist die Teilzeittätigkeit ein
ausgeprägt weibliches Phänomen: 42 Prozent der
Rechtsanwältinnen arbeiten in zeitlich reduziertem
Umfang, aber nur 16 Prozent der Berufskollegen. Da-
bei kommen die Teilzeit-Rechtsanwältinnen im

Durchschnitt auf 25,2 Stunden in der Woche, die
Rechtsanwälte in Teilzeit hingegen nur auf 21,2 Stun-
den. Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan In-
stituts, führt dieses Ergebnis darauf zurück, dass die
Anwälte in Teilzeit oftmals einen Zweitberuf ausüben,
während die Kolleginnen sich neben ihrem Beruf vor
allem der Familie widmen. Diesen Entwicklungen
dürfen sich Kanzleien nicht verschließen: Da sich un-
ter den neu zugelassenen Anwälten überproportional
viele Frauen befinden, sollten sie verstärkt darüber
nachdenken, Teilzeitbeschäftigung anzubieten.
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Opferrechte werden zum Jahresbeginn gestärkt
niewisch-lennartz: „niedersachsen hat bundesweit die meisten Prozessbegleiter.“

Ab dem 1. Januar 2017 haben Opfer bestimmter
schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten einen bundes-
weiten Rechtsanspruch auf die kostenfreie Beiordnung
einer psychosozialen Prozessbegleiterin oder eines
psychosozialen Prozessbegleiters.
Die psychosoziale Prozessbegleitung ist ein nieder-
sächsisches Erfolgsmodell. Die Stiftung Opferhilfe
und freie Träger bieten bereits seit dem Jahr 2013
psychosoziale Prozessbegleitung in Strafverfahren vor
den niedersächsischen Gerichten an - bislang als eine
freiwillige Leistung. Nunmehr tritt zum 1. Januar 2017
die gesetzliche Verpflichtung zur Beiordnung einer
psychosozialen Prozessbegleiterin oder eines psycho-
sozialen Prozessbegleiters für die Verletzten in Kraft.
In Niedersachsen stehen derzeit 29 professionell aus-
gebildete psychosoziale Prozessbegleiterinnen und
Prozessbegleiter zur Verfügung, 15 weitere befinden
sich in der Qualifizierungsmaßnahme. Damit ist
Niedersachsen bundesweit führend.
Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz: „Es lässt
sich ohne Übertreibung sagen, dass Niedersachsen im
Bereich der psychosozialen Prozessbegleitung ganz

vorn ist. Bereits deutlich vor der nunmehr erfolgten
gesetzlichen Verankerung des Anspruchs, nämlich ab
2013, haben die ersten psychosozialen Prozessbeglei-
terinnen in Niedersachsen mit ihrer Arbeit begonnen.
Heute verfügt Niedersachsen mit Abstand über die
meisten ausgebildeten Fachkräfte. Das zeigt, dass wir
die Rechte der Opfer im Strafverfahren sehr ernst neh-
men und sie aktiv stärken.“
Psychosoziale Prozessbegleitung ist die professionelle
und besonders intensive Begleitung von Menschen,
die durch Straftaten verletzt worden sind. Die Prozess-
begleiterinnen und Prozessbegleiter unterstützen die
Opfer von Straften vom Beginn des Ermittlungsver-
fahrens über das gesamte Strafverfahren hinweg. Im
Kern geht es darum, die Betroffenen in ihrer Doppel-
rolle als Zeuginnen und Zeugen sowie als Verletzte ei-
ner Straftat zu stärken.
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Bücher/Zeitschriften

Zweite erweiterte auflage der reisekostentabelle für
auswärtige anwälte 2017 erschienen 
nutzer der tabelle bekommen durchschnittlich 750 euro mehr im Jahr erstattet

Um erstattungsfähige Kosten zu berechnen, ist eine komplizierte und zeitaufwendige Recherche erforderlich.
Die Reisekostentabelle für auswärtige Anwälte des Abrechnungsexperten Norbert Schneider erspart Anwälten
und deren Mitarbeitern diesen Aufwand. In ihr lässt sich die jeweils weiteste Entfernung des einzelnen Ge-
richtsbezirks nachschlagen. Neben Zeit und Aufwand sparen Nutzer der Reisekostentabelle für auswärtige An-
wälte auch Geld: Durch ihre Nutzung bekommen sie im Schnitt 750 Euro mehr im Jahr erstattet. Zusätzlich sind
in der zweiten erweiterten Auflage zu den drei Gerichtsarten sieben hinzugekommen:

- Amtsgerichte
- Landesgerichte
- Oberlandesgerichte
- Arbeitsgerichte
- Landesarbeitsgerichte
- Sozialgerichte
- Landessozialgerichte
- Verwaltungsgerichte
- Oberverwaltungsgerichte/ Verwaltungsgerichtshöfe
- Finanzgerichte

Ergänzend zur Tabelle erklärt Norbert Schneider die Rechtslage hinter der Verfahrenskostenhilfe-/Prozesskos-
tenhilfemandaten sowie der Kostenerstattung. Musterformulierungen und Erläuterungen helfen, Ansprüche gel-
tend zu machen und durchzusetzen.

Kostenlose Reisekostentabelle für auswärtige Anwälte 2017

Entfernungstabellen für Amtsgerichts-, Landgerichts- und Oberlandesge-
richtsbezirke sowie Arbeitsgerichts-, Verwaltungsgerichts-, Sozialge-
richts- und Finanzgerichtsbezirke

Herausgeber: Norbert Schneider
2. Auflage 2017
Bestellnr. 80001010
Link zum kostenlosem Download: http://bit.ly/2hhtSrS

Mehr zum Thema

Gratis-Webinar: Am 09.03.2017, 18-18:45 Uhr gibt Abrechnungsexper-
te Norbert Schneider ein Webinar zum Thema „Reisekosten richtig ab-
rechnen“

Umfrage:Was ist Ihnen beim Abrechnen von Reisekosten wichtig?
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Presse!nfo
Bin gut angekommen –
Die wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis 

Ingrid Ute Ehlers / Regina Schäfer 

228 Seiten, Paperback
ISBN: 978-3-8214-7690-2
Preis: 19,80 € 

6., aktualisierte Aufl age, Februar 2017
BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH 
www.bwverlag.de

Regeln kennen und mitspielen!
Ihre Ausbildung beginnt und Sie möchten sich von Ihrer besten Seite zeigen? Ganz klar: Wer die Spielregeln 
kennt, gewinnt – auch in der Ausbildung. In „Bin gut angekommen – Die wichtigsten sozialen Spielregeln für 
Azubis“ erfahren frischgebackene Auszubildende, wie sie den Fettnäpfchen des Arbeitsalltags gekonnt aus 
dem Weg gehen. Das Buch gibt u.a. Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen: Wie geht man mit Kunden, 
Chefs und Kollegen um? Wie funktioniert Smalltalk? Was bedeutet Teamarbeit? Wie verhält man sich, wenn 
man kritisiert wird? Welche Kleidung ist jobtauglich?

Geschichten aus dem Azubi-Alltag zeigen, was so alles schief gehen kann und wie man es besser macht. 
Checklisten und Tabellen fassen die wesentlichen Punkte übersichtlich zusammen. Praxistests erlauben eine 
schnelle Selbstkontrolle. 

Für Azubis, die wissen möchten, was in der Ausbildung von ihnen erwartet wird. 
Für Eltern, die ihre Kinder beim Eintritt ins Berufsleben unterstützen möchten. 
Für Ausbilder, die praktische Anregungen für die tägliche Arbeit suchen.

Die Autorinnen
Ingrid Ute Ehlers ist Spezialistin für Projekt-Management. Sie vermittelt praxisorientiertes Know-how in Beratung, 
Training und als Autorin. Regina Schäfer hat schon viele Auszubildende u.a. in Sachen Sozialkompetenz geschult. 
Heute gibt sie ihr Wissen als freie Redakteurin, Autorin und Dozentin weiter.

Der Verlag
Der Verlag BW Bildung und Wissen ist einer der führenden deutschen Fachverlage auf den Gebieten Berufskunde, 
Aus- und Weiterbildung. Für sein überdurchschnittliches Engagement im Ausbildungsbereich wurde er im bundes-
weiten Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ ausgezeichnet. Im Seminarbereich des Unternehmens werden 
zudem gezielt Trainings für Auszubildende angeboten.

Das Buch ist im Bookshop des Verlags unter www.bwverlag.de und überall, wo es Bücher gibt, erhältlich. 

Pressetexte, Leseproben, Cover zum Download sowie Rezensionsexemplare erhalten Sie unter:
www.bwverlag.de/7690-2 oder 0911/9676-179.
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 02.11.2016 bis 10.02.2017

Berghahn, Rosa-Maria     Braunschweig 
Lattau, Sophie                  Braunschweig
Akinci, Sile                      Einbeck 
Dr. Korte, Maya Maresa  Göttingen
Usebach, Jens                   Göttingen
Stähle, Irene                     Hann. Münden
Kaste, Anja                      Seeburg

Anderweitige Zulassungen
vom 02.11.2016 bis 10.02.2017

Cromme, Philip                          Braunschweig 
Döpke, Jens                                Bad Lauterberg
Farwick, Bernd                           Bad Sachsa
Ahmad, Amal                             Göttingen 
Ertel, Stefanie                             Göttingen
Mädje, Jörg                                 Göttingen 
Steuer, Melanie                           Göttingen
Fest, Daniel                                Helmstedt
Klitz, Christof-Sebastian            Wolfsburg
Peitz, Mirko                                Wolfsburg
Dr. Turkenberg, Marjolein         Wolfsburg

Löschungen
vom 02.11.2016 bis 10.02.2017

Ansorge, Nicole Braunschweig
Backhaus, Jörn Braunschweig
Berg, Marlene Braunschweig
Clemens, Joachim Braunschweig
Igelbusch, Peter Braunschweig
Merker, Gabriele Braunschweig
Richter, Hansjörg Braunschweig
Riepe, Wolfgang Braunschweig
Störig, Barbara Braunschweig
Wienecke, Klaus Braunschweig
Pätzmann, Björn Bad Lauterberg
Duman, Salih Göttingen
Geyer, Annemarie Göttingen 
Schmidt-Glawatz,Ulrike Göttingen
Wilke, Christian Göttingen
Eckardt-Jörgensen,Christian Goslar
Mattern, Harald Goslar 
Mertens-Meinecke, Regina Lengede
Päßler, Felix Northeim
Tornow, Sarah Rühen
Kretschmer, Johanna Weddel
Axmann, Katja Wolfsburg 
Lente, Harald Wolfenbüttel

Neue Fachanwaltszulassungen
Arbeitsrecht:
Herr Rechtsanwalt Christian Stücke aus Helmstedt

mit Urkunde vom 09.02.2017

Familienrecht:
Frau Rechtsanwältin Imke Koppik aus Wolfsburg

mit Urkunde vom 24.11.2016
Frau Rechtsanwältin Marian Rehmann aus Hann. Münden

mit Urkunde vom 18.01.2017

Informationstechnologierecht:
Herrn Rechtsanwalt Thomas Kindel aus Braunschweig

mit Urkunde vom 02.12.2016
Sozialrecht:
Frau Rechtsanwältin Frauke Pete aus Northeim

mit Urkunde vom 16.11.2016
Vergaberecht:
Herrn Rechtsanwalt Sebastian Staats aus Braunschweig

mit Urkunde vom 10.02.2017

Verkehrsrecht:
Herrn Rechtsanwalt Florian Panknin aus Osterode

mit Urkunde vom 07.11.2016
Herrn Rechtanwalt Matthias Böhling aus Hann. Münden

mit Urkunde vom 14.11.2016

Syndikusrechtsanwaltszulassungen
vom 02.11.2016 bis 10.02.2017

Pohlmann-Osse, Carolin Bonn
Kellerbach, Michael Braunschweig 
Schips, Marcus Göttingen 
Beckmann, Hinrich Wolfenbüttel 
Berschet, Silvana Kim Wolfsburg
Walter, Lisa Franziska Wolfsburg
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Herr Rechtsanwalt und Notar  Dr. Herbert Bäuerlen aus Göttin-
gen ist seit Juli 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Dr. Klaus-Peter Münster aus Göttingen ist seit
November 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Axel Freiherr von Ende aus Göttingen ist seit
Dezember 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Wulf Gornickel aus Göttingen ist
seit Januar 1977 zugelassen
Herr Rechtsanwalt und Notar Joachim C. Hausherr aus Braun-
schweig ist seit Januar 1977 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Thomas Kordes aus Braunschweig ist seit Fe-
bruar 1977 zugelassen.

30 Jahre
Frau Rechtsanwältin Karin Wiegratz aus Braunschweig ist seit
Januar 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Matthias Aschmann aus Salzgitter ist seit Okt-
ober 1986 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin und Notarin Elvira König-Janßen aus
Braunschweig ist seit Oktober 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Werner Hasse aus Göttingen ist seit Dezember
1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Wolfgang-Uwe Sumpf aus Wolfs-
burg ist seit Januar 1987 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin Andrea Obergöker aus Rosdorf ist seit Fe-
bruar 1987 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken kön-
nen.

Mitarbeiter/innen

20 Jahre
Frau Katarina Kattner ist seit dem 01.04.1997 für die Sozietät Ap-
pelhagen als Steuerfachangestellte im Dezernat von Herrn
Rechtsanwalt und Steuerberater Fred Tüchelmann tätig. Mit ih-
rem Fachwissen und Engagement trägt Frau Kattner zum Erfolg
des Unternehmens bei. Ihr wird für die lange, gute und außeror-
dentliche angenehme Zusammenarbeit ganz herzlich gedankt und
die Kanzlei freut sich auf die weitere gemeinsame Zukunft.

20-jähriges Firmenjubiläum in der Kanzlei RKM Rechtsan-
wälte und Notar in Göttingen
Herr Sebastian Wetzstein arbeitet seit Februar 1997 durchgängig
als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter in der Kanzlei
RKM. Zuvor hatte er bereits seine Ausbildung in dem Büro ab-
solviert. Er hat in den vergangenen Jahren mit seiner Tatkraft und
seinem Engagement zum Erfolg der Kanzlei beigetragen. 
Die Rechtsanwälte bedanken sich ganz herzliche für die langjäh-
rige außerordentlich gute Zusammenarbeit und freuen sich auf
die weitere gemeinsame Zukunft.

Mitteilung der Berufsjubiläen
Leider passiert es gelegentlich, dass wir Kollegen, die ein Berufsjubiläum haben, nicht erwähnen, weil unser Kammerprogramm das
Jubiläum nicht anzeigt. Häufig ist das der Fall, bei Kollegen, die zunächst in einer anderen Rechtsanwaltskammer zugelassen waren
und dann zu uns gewechselt sind. Denn nicht alle Rechtsanwälte, die wir in der EDV eingetragen haben, sind auch mit dem Datum der
Vereidigung bzw. Erstzulassung erfasst. Uns wird dann nur die Zeit der Zulassung bei der Rechtsanwaltskammer Braunschweig ange-
zeigt. 

Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihr Jubiläum (das 30jährige oder 40jährige) in der Kammermitteilung erwähnt wird, lassen Sie uns
bitte rechtzeitig vorher eine kurze Nachricht zukommen, dann wird es auch ganz sicher erscheinen.

Vielen Dank dafür!

Petra Boeke
Geschäftsführerin
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Seminare/Fortbildungen

Auch in diesem Jahr bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltsseminare an. Die
aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung oder auf un-
serer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.
Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

08.03.2017 Die Patchworkfamilie im Familien- und Erbrecht
13:30 – 19:00 Uhr Referentin: Edith Kindermann,

Rechtsanwältin und Notarin, Bremen
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Familien- und Erbrecht
- bereits ausgebucht -

22.03.2017 Ausgewählte Probleme zum Regress des KH- bzw.
13:30 – 19:00 Uhr Kaskoversicherers anhand von Alkoholfahrten oder

Verkehrsunfallflucht; aktuelle Entwicklungen im Bereich
der Rechtsschutzversicherung; die Daten-Sammelbox
namens Kfz
Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Stadtlohn
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht

24.03.2017 Typische Fehlerquellen der GmbH/UG haftungsbeschränkt
13: 00 – 18:30 Uhr aus notarieller Sicht

Referent: Roman Bärwaldt, Rechtsanwalt und Notar, Berlin 
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und Gesellschaftsrecht

03.05.2017 Bautechnik für Juristen: Glas und Fassaden – 
13:30 – 19:00 Uhr Betrachtungen aus technischer und rechtlicher Sicht

Referenten: Sebastian Staats, Rechtsanwalt, Braunschweig und 
Johannes Düker, Dipl. Ing. und öbuv
Sachverständiger für Fenster, Türen und Fassaden 
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Bau- und Architektenrecht

10.05.2017 Elternzeit – Mutterschutz - Schwerbehinderte 
13:30 – 19:00 Uhr Gesetzliche Änderungen zum 01.01.2017 und neueste

Rechtsprechung – ein Überblick
Referentin: Christiane Hochhut, Rechtsanwältin, Goslar   
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeits- und Sozialrecht

17.05.2017 Insolvenzrecht
13:30 – 19:00 Uhr Die Strafbarkeit des Beraters/Anfechtbarkeit des

Honorars in der Krise
Referenten: Rechtsanwalt Christian Weiß, Köln und
Rechtsanwalt Dr. Sven Kirchner, Berlin
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Insolvenzrecht

24.05.2017 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter:
13:00 – 18:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“

Referentin: Brigitte Worg, Mediatorin,
Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt

31.05.2017 Hausgeld und Einzelabrechnung in der
13:30 – 19:00 Uhr Wohnungseigentümergemeinschaft

Referenten: Dr. Dieter Hildebrand, Rechtsanwalt, Göttingen und
Jens Grundei, Rechtsanwalt, Göttingen
* Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht

Veranstaltungen



14.06.2017 Arbeitsschutz – ein Betätigungsfeld für Rechtsanwälte?
13:30 – 19:00 Uhr Referent: Dr. Jörn Hülsemann, Rechtsanwalt, Hameln

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

21.06.2017 Braunschweiger Strafrechtsgespräche
13:30 – 19:00 Uhr *Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

16.08.2017 Arbeitsschutz – ein Betätigungsfeld für Rechtsanwälte?
13:30 – 19:00 Uhr in Göttingen, Sitzungsraum der Gauss-Weber-Loge zu

Göttingen e.V., Lotzestr. 34, 37073 Göttingen
Referent: Dr. Jörn Hülsemann, Rechtsanwalt, Hameln
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

15./16.09.2017 Ungleichbehandlung und Mobbing am Arbeitsplatz und
Grundlagen der Mediation

15.09.2017 Ungleichbehandlung und Mobbing am Arbeitsplatz
13: 30 – 19:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht
16.09.2017 Grundlagen der Mediation 
09:00 – 15:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

11.10.2017 Die aktuelle Rechtsprechung zum Kfz-Kaufrecht, 
13:30 – 19:00 Uhr Gewährleistungsfragen, vorvertragliche

Informationspflichten sowie Kfz-Leasing
Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Stadtlohn
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

08.11.2017 Jahresupdate Arbeitsrecht 2017 
12:30 – 18:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

15.11.2017 Braunschweiger Strafrechtsgespräche
13:30 – 19:00 Uhr *Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

*Anmerkung: Die Angaben zur Anerkennung der Fortbildungsveranstaltungen gem. § 15 FAO bezie-
hen sich auf die Anerkennungspraxis der Rechtsanwaltskammer Braunschweig.

Braunschweiger Strafrechtsgespräche
Auch in diesem Jahr wollen wir die „Braunschweiger Strafrechtsgespräche“ als alternative Fortbildungsmöglichkeit fortset-
zen. Wir haben drei Termine für 2017 vorgesehen.  Auch in diesen Veranstaltungen sollen jeweils 5 Personen, die im Straf-
recht tätig sind, jeweils einen Vortrag zu einem aktuellen strafrechtlichen Thema im Sinne eines Impulsreferates vorbereiten.
Das Thema soll dann in etwa einer Stunde besprochen werden. 

Es haben sich im Rahmen der Vorbereitung schon einige Kollegen gemeldet, die die Veranstaltungen mit gestalten wollen. 

Wir suchen aber noch interessierte Rechtsanwälte, die sich an den beiden in diesem Jahr noch aus-
stehenden Terminen ebenfalls beteiligen wollen und bitten diese, sich bei der Geschäftsstelle zu mel-
den per Mail unter cschulze@rak-braunschweig.de oder telefonisch 0531/12335-15.   

Es können auch Kollegen an den Seminaren teilnehmen, die selbst keinen Vortrag vorbereiten. Während die vortragen-
den Kollegen keinen Kostenbeitrag zu leisten haben, sollen diejenigen, die nur teilnehmen, 40,00 EUR bezahlen. 

Das Seminar findet im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer am Lessingplatz 1 in Braunschweig statt. 

Sobald die Planungen abgeschlossen sind, können Sie die Referenten und die Themen unserer Homepage entnehmen. 
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FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG
der

Rechtsanwaltskammer Braunschweig 
sowie des

Deutschen Anwaltsinstituts e.V. – Fachinstitut für Kanzleimanagement

beA – So geht’s!
Die praktische Demonstration des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 

17. März 2017
in

Braunschweig, Steigenberger Parkhotel
Nîmes-Straße 2, 38100 Braunschweig

Tagungszeiten: 09:00 – 13:00 Uhr

Referenten:
Henning de Buhr, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer und der Notarkammer
Oldenburg, Mitglied des Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr der Bundesrechtsanwaltskammer, Oldenburg
und
Patrick Miedtank, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Vorstandsmitglied der Rechtsan-
waltskammer und der Notarkammer Oldenburg, 
Mitglied des EDV-Ausschusses der Bundesnotarkammer, Oldenburg

Zur Tagung:
Am 28.11.2016 ist das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) in Betrieb gegangen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
stellt für jede Rechtsanwältin und jeden Rechtsanwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach bereit. Das beA dient der siche-
ren Kommunikation der Rechtsanwälte mit Gerichten, Behörden, Kollegen und Rechtsanwaltskammern. Als Teil des elektronischen
Rechtsverkehrs stellt die Nutzung des beA alle Anwaltskanzleien vor technische und organisatorische Herausforderungen. In einem
speziell für dieses Seminar entwickelten Schulungskonzept zeigen wir Ihnen live 

– den Zugang zum beA und das Einrichten auf Ihre individuellen Bedürfnisse, 
– den Einsatz der beA-Karte und welche Funktionen und Zertifikate benötigt werden,
– die Rechtevergabe für die Nutzung durch Mitarbeiter/Beschaffung und Installation von dafür notwendigen Zertifikaten,
– den Einsatz der elektronischen Unterschrift (Signieren im und außerhalb des beA, Signaturprüfung, Stapelsignatur) sowie
– das Versenden/den Empfang/das Im- und Exportieren von Nachrichten im beA. 

Das Seminar ist sowohl für Rechtsanwälte als auch für Mitarbeiter und unabhängig davon, ob eine spezielle Kanzleisoftware zum Ein-
satz kommt, geeignet.

Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage.

Anmeldung: Mit beigefügtem Anmeldebogen per Fax oder Post oder unter www.anwaltsinstitut.de unter Eingabe der Veranstaltungs-
nummer 260626

Teilnahmebedingungen:
Eine Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten,
Hotelschließung oder höherer Gewalt abgesagt werden. Im Fall einer zu geringen Teilnehmerzahl erfolgt die Absage nicht später als
zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung. In allen anderen Fällen einer Absage aus wichtigem Grund sowie in Fällen notwendiger
Änderungen des Programms, insbesondere eines Dozentenwechsels, wird das DAI die Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich infor-
mieren. Muss ausnahmsweise eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir Ihnen umgehend die bezahlte Teil-
nehmergebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der ge-
setzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des DAI. 

Schriftliche Um- und Abmeldungen sind bis 10 Tage vor Tagungsbeginn mit einer Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro möglich. Da-
nach ist der volle Kostenbeitrag zu entrichten.



Rechtsanwaltskammer März 201736

KammermitteilungKammermitteilung

Absender:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Universitätsstraße 140 Telefon: 0234 970640
44799 Bochum Telefax: 0234 703507

Anmeldung:

Für die Kooperationsveranstaltung der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. - Fachinstitut für Kanzleimanagement - zu dem Thema

beA – So geht’s!
Die praktische Demonstration des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 

am

□  17.03.2017, Braunschweig, Veranstaltungsnummer 260626

melde ich mich hiermit als Mitglied der mitveranstaltenden Rechtsanwaltskammer (125,00 Euro) mir bekannten Teilnahmebedingun-
gen des DAI (abrufbar unter www.anwaltsinstitut.de) verbindlich an.
___________________________________________________________________________________________________________

Name / Vorname: ............................................................................................................................................................................................

Beruf: ..........................................................................................................................................................................................................

PLZ/Ort: ............................................................................................................................................................................................

Straße: ..........................................................................................................................................................................................................

.................................................................. ................................................................................................
Datum Unterschrift/Kanzleistempel
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Samstag, 18.03.2017

10-Stunden- Komplettseminar im Familienrecht
Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG a.D. Dieter Büte  und
VRiOLG a.D. Werner Reinken                                                                

Tagungsort: Goslar, RAMADA Hotel Bären,
Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 bis 20:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 320,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Herr Reinken referiert vormittags zu ausgewählten Problemen im
Unterhaltsrecht und Streitfragen im Zusammenhang mit der
Trennung
Inhalt u.a.: Umgangsrecht und die Folgen für den Barunterhalts-
pflichtigen; Unterhalt in der Patchworkfamilie; Folgen der Er-
krankung; Berechtigung an der Ehewohnung; Beendigung des
Mietverhältnisses; Ehegatten als Gesamtschuldner
Herr Büte referiert nachmittags zum Thema Schnittstellen:
Unterhalt-Versorgungsausgleich; Versorgungsausgleich-Güter-
recht;Zugewinn-Unterhalt; Unterhalt-Insolvenz;

Samstag, 06.05.2017

10-Stunden-Komplettseminar im arbeitsrecht
Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referent: Präsident des LAG Niedersachsen
Wilhelm Mestwerdt
VorsRiLAG Niedersachsen Günther Kreß

Tagungsort: Goslar, RAMADA Hotel Bären,
Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 bis 20:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 320,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Themenübersicht: Prozessrecht der Berufung; Vertragsrecht und
Bestandsschutz im Arbeitsverhältnis
Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des BAG, LAG so-
wie des EUGH,
Das Seminar vermittelt ein umfassendes update der obergericht-
lichen Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen des Be-

standsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsverhältnis. Ziel
des Seminars ist es, den Teilnehmern in kompakter Form den ak-
tuellen Stand der Rechtsprechung in den genannten Kernberei-
chen des Individualarbeitsrechts zu vermitteln. Besprochen wer-
den insbesondere aktuelle Entscheidungen zu Kündigung, Befri-
stung, AGG und BetrVG sowie den Fragen von Annahmeverzug
und Vergütung.

mittwoch, 17.05.2017

neues zum agg, rückzahlung von Fortbildungskosten und
update zum milog
Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: Richter am Bundesarbeitsgericht
Dr. Hinrich Vogelsang

Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,
Klubgartenstrasse 1-2

Zeit: 14.00 bis 19:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,00 € zzgl. 19% Mwst. 

mittwoch, 06.09.2017

aktuelle rechtsprechung im unterhaltsrecht
Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Mathias Volker
Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,

Klubgartenstrasse 1-2
Zeit: 14.00 bis 19:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach Aktua-
lität gesetzt.

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches Seminars-
kript, Pausenverpflegung sowie bei ganztägigen Veranstaltungen
ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil, Goslar
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Sachsen lädt ein
zu den VIII. Deutschen Meisterschaften im Triathlon der Justiz 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 25.06.17 wird an der Schladitzer Bucht bei Leipzig im Rahmen der dortigen neuseenMAN Triathlon-Veranstaltung die Deutsche
Justiz-Triathlon Meisterschaft ausgetragen, zu der wir Sie recht herzlich einladen möchten. Diese wird erstmalig im Freistaat unter der
Schirmherrschaft des Sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow stattfinden. Zur internen Wertung sind sämtliche Mitarbeiter der
deutschen Justizbehörden zugelassen, somit Mitarbeiter:

• der Justizministerien
• der Gerichte
• der Staatsanwaltschaften
• der Vollzugsanstalten
• der juristischen Fachhochschulen oder Ausbildungszentren
• des Gerichtsvollzieherwesens
• der Anwaltschaft

Die Meldung erfolgt hierbei entweder für die Einzelwertung über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Fahrrad und 5 km Lauf)
oder auch für die Staffel, wobei sich 3 Personen in die entsprechenden Disziplinen reinteilen können.

Die Anmeldung ist bereits geöffnet. Diese ist individuell auf der Homepage

http://neuseenman.de/deutsche-justizmeisterschaften/

vorzunehmen. Bitte unbedingt bei der Anmeldung angeben, dass eine Teilnahme an der Deutschen Justizmeisterschaft gewünscht ist
(Feld bitte entsprechend anhaken). Nur in diesem Fall erfolgt neben der Wertung als neuseenMAN-Teilnehmer auch eine Wertung bei
den Deutschen Meisterschaften.

Wir bitten zudem die Teilnehmer eine E-Mail an folgende Adresse zu senden: Tanja.Grundmann@agl.justiz.sachsen.de ,um die Infor-
mationen zum Rahmenprogramm leichter verteilen zu können.

Wir freuen uns sehr, Sie zu dieser sportlich interessanten Veranstaltung bei uns in Sachsen willkommen heißen zu dürfen.

Sportliche Grüße!

Tanja Grundmann, Leiterin Organisationsteam

swim bike run
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ausschreibung
rechtsanwaltsaustausch China-Deutschland
anwaltsseminare in Stuttgart und in der inneren mongolei (Chifeng)

Die BRAK führt gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für die Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) das Projekt Rechtsanwalts-
austausch China-Deutschland durch, welches von der Robert Bosch Stiftung finanziert wird. Seit November 2015 fanden bereits wiederholt Se-
minare mit engagierten deutschen und chinesischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten statt. Jeweils eine Woche lang tauschten sich die
Teilnehmer über das Verständnis ihrer Rolle als Rechtsanwälte, die unterschiedlichen Rechtssysteme und die Rechtskulturen aus.

Vom 28.05. bis 03.06.2017 findet das 5. Seminar im Rahmen des Rechtsanwaltsaustausches in Stuttgart statt.

Vom 16. bis 23.07.2017 veranstalten wir in China, in der Inneren Mongolei (Chifeng), das 6. Seminar, welches mit einem Symposium ab-
schließt, bei dem unter anderem die Ergebnisse des Seminars einem breiteren Teilnehmerkreis vorgestellt werden.

Für beide Veranstaltungen sucht die BRAK jeweils sechs Teilnehmer/innen mit folgenden Voraussetzungen:
- in Deutschland zugelassene/r Rechtsanwalt/Rechtsanwältin;
- mehrjährige anwaltliche Berufserfahrung;
- gute Englisch-Kenntnisse – Das Programm findet auf Deutsch/Chinesisch statt und wird verdolmetscht. Die Englisch-Kenntnisse sollen

den persönlichen Austausch zwischen den Teilnehmern gewährleisten. Chinesisch-Kenntnisse werden nicht erwartet, sind jedoch von
Vorteil;

- ausgeprägtes Interesse an der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit – Erfahrungen in diesem Bereich sind von Vorteil.

Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie das Seminar von Anfang bis Ende besuchen und sich aktiv in das Programm einbringen.

Das Fachprogramm umfasst die Themen „Anwaltliches Berufsrecht“ sowie „Strafverfahrensrecht“. Die deutschen Teilnehmer werden die
Möglichkeit haben, über eine Woche lang mit den chinesischen Kollegen die Rolle des Rechtsanwalts und Strafverteidigers im Rechtsstaat zu
diskutieren. Neben dem fachlichen Programm sind Besuche relevanter Institutionen und Gespräche mit deren Repräsentanten geplant.

Ziel des Projektes ist es, durch einen regelmäßigen Fach- und Informationsaustausch und persönliche Begegnungen ein nachhaltiges Netzwerk
und eine Grundlage für eine solide Kooperation zwischen den Anwaltschaften Chinas und Deutschlands zu schaffen. Das Seminar fördert das
Verständnis für das jeweils andere Rechtssystem und Berufsbild. Rechtsstaatliche Strukturen bedürfen einer unabhängigen und starken An-
waltschaft, daher trägt das Projekt auch zur Rechtsstaatsförderung bei.

Stuttgart, 28.05.-03.06.2017
Die Kosten für die Verpflegung im Rahmen des Programms sowie das Kulturprogramm und den Transfer werden übernommen. Für die Reise-
und Hotelkosten wird eine Pauschale in Höhe von 340 Euro erstattet.

Innere Mongolei (Chifeng), 16.-23.07.2017
Die Kosten für die Verpflegung im Rahmen des Programms sowie das Kulturprogramm und den Transfer werden übernommen. Für die Reise-
und Hotelkosten wird eine Pauschale in Höhe von 780 Euro erstattet.

Die Abrechung erfolgt nach der Teilnahme gegen Vorlage entsprechender Belege gegenüber der GIZ. Darüber hinausgehende Kosten müssen
selbst getragen werden. Zur gegebenen Zeit sprechen wir eine Empfehlung für die Unterbringung aus, in der Zimmer zum Preis von ca. 80-100
Euro pro Nacht gebucht werden können.

Sollte Ihr Interesse für das Deutsch-Chinesische Anwaltsseminar geweckt worden sein, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung in-
klusive Lebenslauf und Motivationsschreiben (eine DIN-A4-Seite) bis zum

Frist: 30. März 2017

an

Bundesrechtsanwaltskammer
z. H. Frau Rechtsanwältin Kei-Lin Ting-Winarto
Littenstraße 9
10179 Berlin
E-Mail: domaschke@brak.de

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Bewerbung mit, für welche Veranstaltung Sie sich bewerben (Stichwort Stuttgart oder Innere Mongolei) bzw. ob
Ihnen gegebenfalls beide Termine möglich sind.




